Teilnehmermeldung für THW Lehrgänge

Absender/Dienststelle:

     

Bundesanstalt Technisches Hilfswerk


Bundesschule Hoya


Hasseler Steinweg 7


27318 Hoya


Telefon: 04251 829-0

Empfänger:

Bundesanstalt Technisches Hilfswerk

Bundesschule Hoya

Hasseler Steinweg 7

27318 Hoya / Weser

Telefax: 04251 829-139


E-Mail: zlgb.hoya@thw.de

1. Angaben zum Lehrgang

	Lehrgangs-/Modulbezeichnung



	Lehrgangs-/Veranstaltungsnummer

H      

	evtl. alternative Lehrgangs-/Veranstaltungsnummer

     


2. Angaben zur Person

	Titel; Name; Vorname

                 
	Telefon (tagsüber)

     

	PLZ, Wohnort

           
	E-Mail:      

	Straße; Nr.

     
	

	Bundesland

     
	derzeit ausübender Beruf/ Funktion

     

	Arbeitgeber/ Dienststelle

     

	Anschrift der Dienststelle/ des Arbeitgebers (nur wenn abweichend von o.a. Absender)

     




	Die/der gemeldete hat schon einmal einen Lehrgang an der Bundesschule Hoya/Neuhausen besucht

 FORMCHECKBOX 
 ja                   FORMCHECKBOX 
 nein

	Die/der gemeldete ist Helferin/Helfer im THW 

 FORMCHECKBOX 
 ja                   FORMCHECKBOX 
 nein


	Bemerkungen

     



____________________________



___________________________

Ort/ Datum






Unterschrift

Vereinbarung über den Haftungsausschluss

bei Nutzung des Übungsgeländes und sonstiger schulischer Einrichtungen

zwischen

THW-Bundesschule Hoya, Hasseler Steinweg 7, 27318 Hoya,

diese vertreten durch den Schulmanager der Bundesschule

und

	Dienststelle:
	

	Verantw. Pers.:
	

	Adresse:
	

	Erreichbarkeit:
	


Es wird folgende Vereinbarung getroffen:

Der Benutzer verpflichtet sich,

· auf den Ersatz aller Schäden, die ihm anlässlich der Nutzung des Übungsgeländes und der sonstigen schulischen Einrichtungen entstehen, zu verzichten.Diese Verpflichtung erstreckt sich auch auf die mit dem Benutzer anwesenden Mitglieder und Angehörigen.

· von allen Ansprüchen gegen die Bundesrepublik Deutschland und die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk abzusehen, die anlässlich der Benutzung des Übungsgeländes und der sonstigen schulischen Einrichtungen von Dritten erhoben werden könnten.

· der Bundesrepublik Deutschland, die durch die Abwehr der unter 1. und 2. genanntenAnsprüche entstehenden Kosten zu erstatten.

· Ersatz für Schäden zu leisten (einschließlich des Verlustes von Geräten usw.), die von den Benutzern am Schulgrundstück, den Gebäuden, den Einrichtungsgegenständen oder den Geräten verursacht worden sind.

	Hoya,
	


	i.A. 
	
	

	THW-Bundesschule Hoya
	
	Benutzer Stempel/Unterschrift


